DIÄTETISCHE LEBENSMITTEL
Information

1. Diätetische Lebensmittel müssen nicht in allen Fällen beim BMGF angemeldet werden.
Anzumelden sind:

· Diätetische Lebensmittel für Frühgeborene oder Nahrung zur Muttermilchanreicherung für Frühgeborene

· Glutenfreie diätetische Lebensmittel bei Zöliakie

· Diätetische Lebensmittel zur Ernährung bei Phenylketonurie

Über die Vorgangsweise der Meldung ninformiert das unten stehende Informationsblatt.

2. Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke

Gem. § 3 der Verordnung über diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke wird verlangt : 

„Diese Lebensmittel müssen sich gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher und nutzbringend verwenden lassen und wirksam sein in dem Sinne, dass sie den besonderen Ernährungserfordernissen der Personen, für die sie bestimmt sind, entsprechen, was durch allgemein anerkannte wissenschaftliche Daten zu belegen ist.“

Das bedeutet dass derartige Unterlagen beim Inverkehrbringer vorhanden sein und der Behörde auf Wunsch vorgelegt werden müssen.

Die BERATUNGSKANZLEI O.Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser erstellt derartige Dossiers und begutachtet selbstverständlich auch die Etikettierung.

3. Diätetische Lebensmittel für besondere Ernährungszwecke

Gem. § 3 dieser Verordnung wird verlangt :
[image: image1.png]§ 3. Die Verwendung von Stoffen, die diatetischen Lebensmitteln zu besonderen Emahrungszwe-
cken zugesetzt werden, um den besonderen Ernihrungsbedirfuissen des Personenkreises gerecht zu wer-
den, ist durch wissenschafiliche Arbeiten und Daten zu belegen. Licgt dic entsprechende Arbeit in ciner
leicht zuganglichen Veroffentlichung vor, geniigt ein Hinweis darauf.
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